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1 Grundlagen und Organisation 
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2 Versicherte Mitglieder und Rentenbeziehende 

 

 



 

3 Art der Umsetzung des Zwecks 

 

 



4 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze 

 

 

 



5 Entwicklung Beiträge / Vorsorgeguthaben / versicherungs-
technische Angaben / Risikodeckung / Deckungsgrad 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

Die finanzielle Lage der Pensionskasse der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
(PKLK) hat sich zwischen dem 31.12.2019 und dem 31.12.2022 verschlechtert. Der Deckungsgrad 
im Sinne von Art. 44 BVV 2 beträgt per 31.12.2022 116.5%, verglichen mit 124.4% vor drei Jahren. 
Obwohl die finanzielle Risikofähigkeit als eingeschränkt bezeichnet werden muss (das Reservedefi-
zit beträgt 6.5% des Vorsorgekapitals inkl. Technischer Rückstellungen), besteht aktuell kein Hand-
lungsbedarf. Dies insbesondere auch darum, weil die Pensionskasse auf den 1.1.2021 den Um-
wandlungssatz von 5.56% im Alter 65 auf 5% gesenkt hat. 
Angesichts des grossen Rentneranteils und des hohen Durchschnittsalters der aktiven Versicherten 
ist die strukturelle Risikofähigkeit eingeschränkt. Dementsprechend ist es wichtig, dass der techni-
sche Zinssatz vorsichtig angesetzt wird. Der aktuelle technische Zinssatz von 1% entspricht unserer 
Empfehlung. 
Bei der PKLK kommen per 31.12.2022 die aktuellen technischen Grundlagen VZ 2020 Generatio-
nentafeln zur Anwendung. Es wird aus historischen Gründen bei der Berechnung der Barwerte der 
anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen auf eine pauschalisierte Individualmethode abgestellt. 
Wir werden die Bilanzierungsmethode bezüglich der anwartschaftlichen Hinterlassenenleistung 
überprüfen und per 31.12.2023 schrittweise anpassen. 
 
Empfehlungen müssen keine abgegeben werden. 
 
Für die Jahresrechnung 2025 wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach Art. 52e b. (BVG) wie-
der ein neues versicherungstechnisches Gutachten erstellt. 

 

 



6 Erläuterung der Vermögensanlage und des Netto-Ergebnisses aus 
Vermögensanlagen 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

7 Erläuterung weiterer Positionen der Bilanz und  
der Betriebsrechnung 

 

 

 

 



 

7.3 Vergütungsaufwand im Einzelnen 

 

8 Auflagen der Aufsichtsbehörde 

 

9 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE 

An die Verwaltungskommission der Pensionskasse der römisch-katholischen Landeskirche des Kan-

tons Luzern, Luzern  

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 

Prüfungsurteil 

Wir haben die Jahresrechnung der Pensionskasse der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons 

Luzern (die Vorsorgeeinrichtung) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Betriebs-

rechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung be-

deutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung (Seiten 11 bis 30) dem schweize-

rischen Gesetz und den Reglementen.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 

Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach 

diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für 

die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Vor-

sorgeeinrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften 

und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Sonstige Informationen 

Die Verwaltungskommission ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-

mationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrech-

nung und unseren dazugehörigen Bericht.  

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und 

wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.  

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen In-

formationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstim-

migkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufwei-

sen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentli-

che falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 

Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  

Verantwortlichkeiten der Verwaltungskommission für die Jahresrechnung 

Die Verwaltungskommission ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Überein-

stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Reglementen und für die internen Kontrollen, 

die die Verwaltungskommission als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu 

ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist.  
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Verantwortlichkeiten des Experten für berufliche Vorsorge für die Prüfung der Jahresrechnung 

Für die Prüfung bestimmt die Verwaltungskommission eine Revisionsstelle sowie einen Experten für 

berufliche Vorsorge. Für die Bewertung der für die versicherungstechnischen Risiken notwendigen 

Rückstellungen, bestehend aus Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen, ist der Experte 

für berufliche Vorsorge verantwortlich. Eine Prüfung der Bewertung der Vorsorgekapitalien und 

technischen Rückstellungen gehört nicht zu den Aufgaben der Revisionsstelle nach Art. 52c Abs. 1 

Bst. a BVG. Der Experte für berufliche Vorsorge prüft zudem gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG periodisch, 

ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann und 

ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistungen und die Fi-

nanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.  

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 

und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 

hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schwei-

zerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-

gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder 

insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahres-

rechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.  

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung 

befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: https://expertsuisse.ch/revisionsbericht-einer-

vorsorgeeinrichtung. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.  

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen 

Die Verwaltungskommission ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und die Umsetzung der 

statutarischen und reglementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur Geschäftsführung und zur 

Vermögensanlage verantwortlich. In Übereinstimmung mit Art. 52c Abs. 1 BVG und Art. 35 BVV 2 ha-

ben wir die vorgeschriebenen Prüfungen vorgenommen.  

Wir haben geprüft, ob 

• die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun-

gen entsprechen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene interne Kontrolle exis-

tiert;

• die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspricht;

• die BVG-Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;

• die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden

und die Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen

durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird;

• die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden;

• die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;

• in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeeinrich-

tung gewahrt sind.

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementa-

rischen Vorschriften eingehalten sind.  

https://expertsuisse.ch/revisionsbericht-einer-vorsorgeeinrichtung
https://expertsuisse.ch/revisionsbericht-einer-vorsorgeeinrichtung
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Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  

 

Luzern, 20. April 2026  

BDO AG 

 

 

 

 

Marcel Geisser 

 

 

 

 

ppa. Ramona Eggerschwiler 

Leitender Revisor 

Zugelassener Revisionsexperte 

 

Zugelassene Revisionsexpertin 

 

Beilage 

Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang 
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